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Hawkeye
Also dem Leiter des Schulrechtsreferats des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des
Landes Nordrhein-Westfalen, bei dem ich heute mal informell angefragt habe, hat sich bei der
Schilderung eures Verfahrens etwas das Haupthaar gekräuselt, um es schonend zu
beschreiben.  Das ist schon so, dass eine Besiegelung nur dann rechtswirksam ist, wenn sie
mit einem Abdruck eines tastächlichen Dienstsiegels erfolgt. Das ist ungefähr so wie mit einer
Unterschrift, die in Vertragsangelegenheiten auch nur rechtswirksam wird, wenn ich sie selber
anbringe. Ein Faksimile reicht da nicht aus.

Vielleicht ticken die Uhren in Bayern ja wieder einmal andersherum, ich kenne mich in diesen
mediterranen Gefilden ja nicht so aus. Aber wenn das bei euch ein schulinternes Verfahren ist,
solltet sich eure Schulleitung mal rechtsberaten lassen - die Zeugnisse wären dann nämlich
formal anfechtbar. Jedes einzelne.

Nele
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